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Verordnung des Kultusministeriums über den Vorbereitungsdienst und die den Vorbereitungsdienst abschließende Staatsprüfung 
für das Lehramt Sekundarstufe I (Sekundarstufe I PO 2014) 
 

Handreichung zur Schulleiterbeurteilung 
 

Verordnungstext Hinweise/Erläuterungen1 Anhaltspunkte zur Umsetzung 

Auszug aus Sekundarstufe I PO, 
§ 13 Ausbildung an der Schule 
 
(5) Die Schulleiterinnen und Schulleiter er-
stellen etwa drei Monate vor Ende des 
Vorbereitungsdienstes eine schriftliche 
Beurteilung (Schulleiterbeurteilung) über die 
Berufsfähigkeit der Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter und beteiligen hier-
bei die Mentorinnen und Mentoren sowie 
die Ausbildungslehrkräfte nach § 12 Ab-
satz 2. Diese können den Entwurf der Beur-
teilung vorab zur Kenntnis erhalten und Stel-
lung nehmen. Die Beurteilung wird unver-
züglich dem Prüfungsamt und dem Semi-
nar zugeleitet. Beurteilt werden vorrangig 
die Kompetenzbereiche Unterrichten, Erzie-
hen und Schule Mitgestalten. Das Engage-
ment, schulkundliche Kenntnisse und das 
gesamte dienstliche Verhalten sind zu be-
rücksichtigen. Maßgeblicher Zeitraum ist der 
bis zum Beurteilungszeitpunkt abgeleistete 
Vorbereitungsdienst mit Schwerpunkt auf 
dem zweiten Ausbildungsabschnitt. 

 
 
 
Die Schulleiterbeurteilung wird in der Regel 
Anfang Mai erstellt – siehe Terminvorgabe 
LLPA. Vorfristigkeit ist zu vermeiden, da 
maßgeblicher Zeitraum der VD mit 
Schwerpunkt auf dem zweiten Ausbil-
dungsabschnitt ist. 
 
Die Schulleiterbeurteilung wird unter Ein-
beziehung aller wichtigen Erkenntnisse 
über die Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter (LA) in eigener Verantwor-
tung erstellt. Die Beteiligung der Mentorin-
nen und Mentoren sowie der Seminaraus-
bilderinnen und -ausbilder soll regelmäßig, 
bspw. bei beratenden Unterrichtsbesuchen 
erfolgen sowie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Erstellung der Schullei-
terbeurteilung. Ggf. sollen auch die Forma-
lia für die Kenntnisnahme der Beurteilung 
besprochen werden. 
 

Kompetenzbereiche „Unterrichten“, 
„Erziehen“, „Schule mitgestalten“ 
 
„Unterrichten“ 
z.B. sorgfältige, gewissenhafte sowie fach-
lich richtige Planung des Unterrichts auf 
der Grundlage der aktuellen Bildungsplä-
ne. Berücksichtigung psychologischer, so-
ziokultureller und fachlicher Lernvoraus-
setzungen der Lernenden. Eine schülerge-
rechte Weiterentwicklung fachlicher, me-
thodischer, sozialer und personaler Kom-
petenzen sowie ein sachgerechter und di-
daktisch reflektierter Methodeneinsatz un-
terstützen den Unterrichtsprozess. Die 
Förderung der Fähigkeiten zum selbstbe-
stimmten Lernen und Arbeiten ist zentra-
les Anliegen. 
 
„Erziehen“ 
z.B. Der Lehrperson gelingt es durch ein-
fühlsamen und vertrauensvollen Umgang 
mit den Schülerinnen und Schülern und 
durch beispielhaftes Verhalten eine Unter-

                                            
1 Unter Hinweise/Erläuterungen sind ggf. zu berücksichtigen: Formalia, Zuständigkeiten, Ziele, Strukturen 
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Beurteilungsgrundlagen können sein: Un-
terrichtsbesuche (mindestens einen je 
Ausbildungsfach), Einzelgespräche ein-
schließlich Zielvereinbarungen, aktive Be-
teiligung in Schulkunde, Elternreaktionen, 
Beteiligung der LA in den Schulgremien 
wie Konferenzen, Arbeitskreisen, Schul-
entwicklungsprozessen, bei Schulveran-
staltungen usw.. Die Anfertigung von Noti-
zen ist zwingend; diese sind nicht Bestan-
teil der Schulleiterbeurteilung, sondern als 
„Gedächtnisprotokoll" zu verstehen. Auf 
Aufzeichnungen von Mentorinnen und 
Mentoren soll hier zunächst nicht aus-
drücklich Bezug genommen werden. 
 
 

richtsatmosphäre zu schaffen, in welcher 
zu Lernbereitschaft und zu selbstständiger 
Arbeit motiviert wird. Das Interesse der 
Lehrperson an den Schülerinnen und 
Schülern wird auch deutlich im Verständ-
nis für ihre Kompetenzen und Probleme. 
Bei schwierigen Situationen reagiert die 
Lehrperson angemessen und souverän. 
Die Lehrperson setzt eine wertschätzende 
Sprache ein, sie motiviert die Schülerinnen 
und Schüler durch beispielgebendes Ar-
beits- und Sozialverhalten. Durch Vorbild-
wirkung erfolgt Erziehung und Wertever-
mittlung. 
 
„Schule mitgestalten“ 
z.B. Die Lehrperson bringt sich engagiert 
und zuverlässig in das Leben der Schule 
ein. Sie nimmt mit Sorgfalt und Umsicht in 
sicherer Kenntnis der schulrechtlichen 
Grundlagen Aufgaben wahr. Im Schulall-
tag zeigt sie ihre Zuverlässigkeit und pflegt 
die Zusammenarbeit mit Schulleitung, El-
tern und anderen schulischen und exter-
nen Personen. Eigenes Tun wird kritisch 
hinterfragt. Außerunterrichtliche Veranstal-
tungen werden initiiert.  
 
Positives wie Negatives soll deutlich be-
nannt werden. 
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(6) Die Schulleiterbeurteilung steht bis zum 
Ende der Ausbildung unter Änderungs-
vorbehalt. Sie ist zu ändern, wenn die wei-
teren Leistungen der Lehramtsanwärterin-
nen oder der Lehramtsanwärter oder das 
dienstliche Verhalten dies erfordern. Sie 
schließt mit einer Note nach § 23. Werden 
in der Schulleiterbeurteilung die pädagogi-
schen und erzieherischen Kompetenzen 
oder die Lehrfähigkeit in einem Ausbildungs-
fach als nicht ausreichend beurteilt, darf die 
Note „ausreichend“ (4,0) nicht erteilt wer-
den. 
 
(7) Nach Übergabe des Zeugnisses nach 
§ 28 Absatz 2 wird die Schulleiterbeurtei-
lung auf Antrag der Lehramtsanwärterin o-
der des Lehramtsanwärters durch die Schul-
leiterin oder den Schulleiter ausgehändigt. 

Vorbehaltsklausel – nur wenn das dienstli-
che Verhalten dies erfordert ist eine Ände-
rung von Beurteilung und Note angezeigt. 
Nach § 23 sind ganze oder halbe Noten 
möglich. 
 
 
Die Schulleiterbeurteilung ist mit 5/28 An-
teilen an der Gesamtnote gewichtet. 
 
 
 
 
 
Formloser Antrag der LA an die Schullei-
tung, die nach dem vom Seminar festge-
legten Zeugnistermin die Schulleiterbeur-
teilung aushändigen kann.  

Bei Änderungsbedarf ist die Kontaktauf-
nahme mit der Außenstelle des LLPA 
beim RP dringend angezeigt.  
 
Alle Ausbildungsfächer sind Bestandteil 
der Schulleiterbeurteilung, d.h. dass auch 
in allen Ausbildungsfächern ausreichende 
Leistungen erbracht werden müssen. 

 


